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Bekanntmachung über die Auslegung des 
Wählerverzeichnisses und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt am 13. März 2016
1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Gemeinde Hohe Börde
 Wahlkreis 07:   Ackendorf WBZ 001, Bebertal WBZ 002, Bornstedt 

WBZ 003, Nordgermersleben WBZ 013, Rottmersle-
ben WBZ 015, Schackensleben WBZ 016

 Wahlkreis 08:   Eichenbarleben WBZ 004, Mammendorf WBZ 005, 
Groß Santersleben WBZ 006, Hermsdorf WBZ 007, 
Hohenwarsleben WBZ 008, Irxleben WBZ 009, Irxle-
ben WBZ 010, Niederndodeleben I  WBZ 011, Nie-
derndodeleben II WBZ 012, Ochtmersleben WBZ 014, 
Wellen WBZ 017

 liegt in der Zeit vom  22.02.2016 bis 26.02.2016
 während der Dienststunden von

   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr Montag bis Freitag
 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr Montag und Mittwoch

  und von  13.30 Uhr bis 18.00 Uhr Dienstag und Donnerstag
  in der Gemeinde Hohe Börde OT Irxleben, Bördestraße 8, Bürgerbüro / 

Einwohnermeldeangelegenheiten
  zur jedermanns Einsicht aus. Das Wählerverzeichnis wird im automati-

sierten Verfahren geführt. 
  Der Wahlberechtigte kann verlangen, dass im Wählerverzeichnis wäh-

rend der Auslegungsfrist das Geburtsdatum unkenntlich gemacht wird. 
  Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder ei-

nen Wahlschein hat.
2.   Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 

innerhalb der Auslegungsfrist, spätestens am 26.02.2016 von 9.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr, in der Gemeinde Hohe Börde OT Irxleben, Bördestra-
ße 8, Bürgerbüro / Einwohnermeldeangelegenheiten einen Antrag auf 
Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen.

  Der Antrag kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde ein-
gelegt werden.

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten 
spätestens bis zum 21.02.2016 eine Wahlbenachrichtigung.

  Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberech-
tigt zu sein, muss einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeich-
nisses stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann. 

  Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen 
werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen bean-
tragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl 
 im Wahlkreis 07 Haldensleben oder im Wahlkreis 08 Wolmirstedt
   durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Wahlkreises 

oder durch Briefwahl teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

 a)  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf 
Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 14 Abs. 7 der Landeswahl-
ordnung (LWO) (bis zum 21.02.2016) oder die Antragsfrist auf Be-

richtigung des Wählerverzeichnisses nach § 18 Abs. 1 LWO (bis zum 
26.02.2016)versäumt hat,

 b)  wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der An-
tragsfristen nach § 14 Abs. 7 oder nach § 18     Abs. 1 LWO entstanden 
ist,

 c)  wenn sein Wahlrecht im Berichtigungsverfahren festgestellt wurde 
und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur 
Kenntnis der Gemeinde gelangt ist.

  Wahlscheine können von den in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
wahlberechtigten Personen bis zum 11.03.2016, 18 Uhr, bei der Gemein-
de mündlich oder schriftlich beantragt werden. 

  Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des 
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten mög-
lich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt wer-
den.

  Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus 
den unter Nummer 5.2 Buchst. a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag 
auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, stellen. 

  Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlbe-
rechtigter mit einer körperlichen Beeinträchtigung kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
 a) einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
 b) einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
 c)  einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusen-

den ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und
 d) ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen 
ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die be-
vollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
der Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und 
dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr  eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne beson-
dere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post  unentgeltlich 
befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abge-
geben werden.
Hohe Börde, den  03.02.2016

Pitschmann   -  stellv.  Bürgermeisterin
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